
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1949/12/1 Ds30/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1949

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Im Verkehr vor Gericht hat jeder Rechtsanwalt in allen anderen Mitgliedern dieses Standes den Kollegen zu

respektieren, ihm daher die entsprechende Anrede zu gewähren und von ihm entgegenzunehmen.

Entscheidungstexte

Ds 30/49

Entscheidungstext OGH 01.12.1949 Ds 30/49

Veröff: AnwBl 1950/15 S 43
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